
Informationen für 
Studieninteressierte mit 
Sozialleistungsbezug

Studienstarthilfe
Die

Check’s aus!

+++  Starte durch
mit einem Zuschuss  +++

von 1.000 €
Jetzt digital beantragen!



Was ist die Studienstarthilfe?
Ein eigener Laptop, Lehr- und Lernmaterialien oder eine Miet-
kaution – zum Studienstart fallen einige Kosten an. Die Studien-
starthilfe unterstützt junge Menschen, die Sozialleistungen be-
ziehen, beim Start an der Universität oder Akademie. Der einmalige 
Zuschuss von 1.000 Euro kann unabhängig von einem späteren 
BAföG-Bezug beantragt werden. Die Studienstarthilfe wird weder 
auf einkommensabhängige Sozialleistungen wie das Bürgergeld 
noch auf das BAföG angerechnet und muss auch nicht zurück-
gezahlt werden.

Studienstarthilfe kann erhalten, wer …
… im Monat vor Ausbildungsbeginn allein oder über eine Bedarfs-
gemeinschaft eine der folgenden Leistungen bezieht: 
• Bürgergeld
• Sozialhilfe
• Grundsicherung
• Eingliederungshilfe
•  Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Sozialen  

Entschädigungsrecht 
• Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
• Kinderzuschlag
• Wohngeld 
• Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe

… unter 25 Jahre alt ist,

…  sich erstmalig an einer Hochschule in Deutschland,  
im EU-Ausland oder in der Schweiz einschreibt.

Wie viel ist drin?
Die Studienstarthilfe beträgt 1.000 Euro, die nicht zurückgezahlt  
werden müssen.



Wo stelle ich einen Antrag?
•  Für die Antragstellung benötigst du zunächst eine BundID.  

Hier kannst du dein Konto erstellen: id.bund.de/de

•  Anschließend kannst du deinen Antrag über das Online portal 
BAföG Digital stellen: bafög-digital.de

Mit dem Antragsassistenten von BAföG Digital kannst du in weni-
gen Schritten deinen Antrag einreichen. Du benötigst lediglich  
• den Nachweis des Sozialleistungsbezugs (Bescheid),
• deine Immatrikulationsbescheinigung,
• deine Bankverbindung. 

Sollte dir zum Beispiel kein Endgerät zur Verfügung stehen, mit 
dem du den Antrag online stellen kannst, wende dich an das für 
deine Hochschule zuständige Amt. Dein zuständiges Amt findest 
du auf BAföG Digital.

Bis wann muss ich meinen  
Antrag einreichen?

Du kannst deinen Antrag ab Ausbildungsbeginn bis zum Ende des 
Monats stellen, der auf den Ausbildungsbeginn folgt. Startest du 
also beispielsweise im Wintersemester am 1. oder 15. Oktober, 
kann der Antrag bis zum 30. November gestellt werden.

Wo kann ich mich beraten lassen?
Auf BAföG Digital kannst du dein zuständiges Amt suchen, das 
dich auch bei der Antragstellung unterstützen kann. Hilfe findest 
du auch bei der BAföG-Hotline 0800 2236341 oder über bafög.de; 
Stichwort Studienstarthilfe.

Muss ich einen Nachweis über die  
Ausgaben erbringen oder etwas  
zurückzahlen?

Nein und nein. Du musst weder einen Nachweis für die Ausgaben 
einreichen noch die Studienstarthilfe zurückzahlen.

https://id.bund.de/de
https://www.bafög-digital.de
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